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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1953

Norm

ABGB §1106

Rechtssatz

Wenn der Vermieter im Mietvertrag die Behebung von etwaigen Schäden durch Erdbeben, Blitzschlag und Feuer

übernimmt, ist anzunehmen, daß er auch Kriegsschäden auf sich nehmen muß.
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